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Aktz.: 61 26 Wei 104 + 61 20 02 Ä 44 
 
 
 
 
 
Änderung Nr. 44 des Flächennutzungsplanes der Stadt Mainz im Bereich des 
Bebauungsplanentwurfes "Heiligkreuz-Areal (W 104)" 
sowie 
Bebauungsplan "Heiligkreuz-Areal (W 104)" 
 
 
 
 
I. Vermerk  
 
 über die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
 
 

A) Formalien 
 
 Dauer des Anhörverfahrens:   05.02.2016 bis 07.03.2016 
 Anzahl der beteiligten TÖB:  54 Anzahl der Antworten von TÖB:  25 
 ____________________________________________________________________ 
 
 Koordinierungstermin mit TÖB:  
 
 Folgende Träger öffentlicher Belange teilen mit, dass ihre Belange nicht berührt sind 

bzw. keine Stellungnahme erforderlich ist: 
 

• 60-Bauamt, Abt. Denkmalpflege  
• Fernleitungs-Betriebsgesellschaft (FBG) 
• Industrie- und Handelskammer (IHK) 
• Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) 
• SGD Süd Obere Landesplanungsbehörde 

 
 
B) Anregungen aus dem Anhörverfahren  
 
 

1. 10-Frauenbüro 
 - Schreiben vom 04.03.2016 - 

 
• Bei den Quartiersgaragen und Tiefgaragen sei darauf zu achten, dass diese 

übersichtlich und barrierefrei gestaltet werden um Angsträume zu vermeiden. 
• Auch die vorgesehenen öffentlichen und privaten Durchgangs- und 

Verbindungswege seien offen und barrierefrei zu gestalten und ausreichend zu 
beleuchten. 

• Bei der Wahl der Bepflanzung sei auf Sichtbeziehungen zu achten. 
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• Der Ausschluss ebenerdiger Stellplätze führt zu Mehrkosten durch das 
Erfordernis von Tiefgaragen. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die Ausgestaltung von Tiefgaragen und Quartiersgaragen ist ebenso wie die Errichtung von 
barrierefreien Wohnungen nicht Gegenstand der Bauleitplanung und im Rahmen des 
nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens zu beurteilen. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht absehbar ist an welchen Stellen tatsächlich Quartiersgaragen oder Tiefgaragenzugänge 
entstehen sind städtebaulich keine entsprechenden Vorkehrungen möglich. 
 
Die Ausgestaltung der öffentlichen Wegeflächen erfolgt gemeinsam mit der Bepflanzung der 
öffentlichen Grünflächen im Rahmen der Freiflächenplanung für die innergebietlichen Freiräume. 
In diesem Zuge wird auch darauf geachtet sämtliche Wege möglichst gut einsehbar zu halten und 
Angsträume zu vermeiden. 
 
Der festgesetzte Ausschluss ebenerdiger Stellplätze führt dazu, dass alle notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen oder Quartiersgaragen untergebracht werden müssen. Hiermit sind auch höhere Kosten 
für die Herstellung der Stellplätze verbunden. Die Festsetzung ist jedoch erforderlich, um die 
Grundstücksfreibereiche als Grünräume und Außenwohnbereiche für die Anwohner zu sichern 
und eine Beanspruchung für die Errichtung oberirdischer Stellplätze in Form von 
Parkplatzanlagen zu vermeiden. Damit wird ein verträgliches Wohnumfeld gesichert und ein 
Mindestmaß an Wohnqualität im Quartier gewährleistet.  
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
 
 
2. 12-Amt für Stadtentwicklung Statistik und Wahlen 
 - Schreiben vom 16.02.2016 - 

 
• Es werde vorgeschlagen, die Festsetzung zur Zulässigkeit von 

Einzelhandelsbetrieben im Sondergebiet "Geschäfts- und 
Nahversorgungszentrum" stärker zu reglementieren, um die mögliche 
Entstehung einer zu großen Ansammlung von Einzelhandelsflächen zu 
vermeiden. Dabei sollte die maximale Summe für kleinere, der Versorgung des 
Gebietes dienende Läden mit zentrenrelevanten Sortimenten festgesetzt 
werden. 

• Alternativ zu der vorgeschlagenen Begrenzung der Verkaufsflächen für den 
Einzelhandel könne auch ein Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente 
vorgenommen werden, der lediglich jene Sortimente mit 
Nahversorgungscharakter ausnehme. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Im festgesetzten Sondergebiet "Geschäfts- und Nahversorgungszentrum" sind in der Summe 
weniger als. 12.000 m² überbaubare Grundstücksfläche für die Erdgeschosslagen zulässig. Gemäß 
der textlichen Festsetzung 1.1.3 sind Einzelhandelsbetriebe ausschließlich im Erdgeschoss 
zulässig. 
Zusätzlich sind in dieser Fläche auch noch weitere Nutzungen wie der geplante Kindergarten, 
sämtliche Erschließungsflächen für die Obergeschosse, die Andienungsrampe des geplanten 
Lebensmittelmarktes sowie weitere Nebenflächen unterzubringen. Neben Einzelhandelsnutzungen 
sind zudem weitere gewerbliche Nutzungen wie Handwerks- und Gewerbebetriebe sowie Schank- 
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und Speisewirtschaften zulässig. Eine ausschließliche Einzelhandelsnutzung ist daher nicht 
realistisch. 
Darüber hinaus ist die überbaubare Fläche in zwei unabhängige Gebäudeteile gegliedert, wobei im 
nördlichen Gebäudeteil aufgrund der Gebäudedurchfahrt eine weitere Unterteilung der 
Erdgeschosslage erfolgt. 
Damit kann sich die größte zusammenhängende Grundfläche lediglich auf ca. 6.500 m² 
erstrecken, wobei hierin auch die eingehauste Andienungsrampe für den Lebensmittelmarkt, sowie 
sämtliche innere Erschließungsflächen untergebracht werden müssen.  
Aufgrund der Größe des Sondergebietes ist es zudem durchaus möglich, dass eine Aufteilung in 
mehrere Grundstückseinheiten erfolgt. Die Festsetzung einer maximalen Verkaufsflächensumme 
für die zulässigen kleineren Läden würde dann zu einem Windhundprinzip führen, welches 
planungsrechtlich nicht zielführend und auch rechtlich nicht umsetzbar ist. 
 
Um sicherzustellen, dass durch die Größe der möglichen Verkaufsflächen keine negativen 
Auswirkungen auf die Innenstadt entstehen, erfolgt wie vorgeschlagen eine Begrenzung der 
zulässigen Sortimente auf nahversorgungsrelevante Sortimentsgruppen. Darüber hinaus wird 
geprüft, ob im städtebaulichen Vertrag weitergehende Regelungen zur Begrenzung der angestrebten 
Verkaufsflächen erfolgen. 
 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 
 
 
3. 37- Feuerwehr 
 - Schreiben vom 19.02.2016 - 

 
• Für die Planung der Verkehrswege seien die Anforderungen "Flächen für die 

Feuerwehr im Stadtgebiet Mainz" zu beachten und einzuhalten. 
 
Abwägungsergebnis 
 

Die Dimensionierung der öffentlichen Verkehrsflächen erfolgt auf der Grundlage der notwendigen 
Standards. Die Anforderungen der Feuerwehr sind hierbei berücksichtigt. Darüber hinaus ist der 
Nachweis des 2. Rettungsweges im Wege des Baugenehmigungsverfahrens Angelegenheit des 
jeweiligen Bauherrn. 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
 
 
4. Dezernat für Soziales, Kinder Jugend, Schule und Gesundheit 
 - Schreiben vom 07.03.2016 - 

 
• Im Bebauungsplan fehlen die Symbole "Spielplatz". Diese seien vor der 

Offenlage in den Plan aufzunehmen. 
• Bei der Verortung der Spielflächen soll die Fachabteilung 51.02 einbezogen 

werden 
• Es sei vorgesehen, das Jugendzentrum im Zusammenhang mit dem 

Kindergarten im Baufeld 35 unterzubringen. Im Bebauungsplan solle daher 
eine Kennzeichnung ebenso wie beim Kindergarten erfolgen. 
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Abwägungsergebnis 
 

Die exakten Standorte der Spielplätze sowie die genaue Größe ergeben sich erst im Zuge der 
Freiflächenplanung, die aber voraussichtlich erst nach Rechtskraft des Bebauungsplanes "W 104" 
zum Abschluss kommen wird. Im Zuge dieser Planung wird die Fachabteilung 51.02 ebenfalls 
einbezogen. Im Bebauungsplan "W 104" werden dennoch Spielplatzsymbole verortet, um 
kenntlich zu machen, dass innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünflächen auch Spielplätze 
vorgesehen werden. In der Begründung wird jedoch darauf hingewiesen, dass die exakten Standorte 
noch nicht endgültig feststehen und noch räumliche Verschiebungen innerhalb der Grünflächen 
erfolgen können. 
Die Forderung nach einem Standort für ein Jugendzentrum innerhalb des Geltungsbereiches des 
"W 104" wurde seitens des Sozialdezernates (Email vom 10.05.2016) zwischenzeitlich 
zurückgezogen. Eine Kennzeichnung im Bebauungsplan ist daher entbehrlich. 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
 
 
5. 60.02-Bauamt, Abt. Bauaufsicht 
 - Email vom 08.03.2016 - 

 
• An folgenden textlichen Festsetzungen werden Änderungen vorgeschlagen: 

o TF 1.1.2: Vergnügungsstätten sollten im Mischgebiet ausgeschlossen 
werden. 

o TF 1.1.4: Die Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sollen auf eine bestimmte maximale Größe begrenzt werden. 

o TF 1.2.1:  Wenn die Tiefgaragen wie festgesetzt mit ihrer Oberkante bis 
zu 1 m über die Geländeoberfläche treten dürfen, werden sie 
abstandsflächenrelevant und müssen mindestens 3 m Abstand zur 
Grundstücksgrenze einhalten. 

o TF 1.2.2: Die festgesetzte Oberkante der Gebäude muss so definiert sein, 
dass ersichtlich ist, ob ein Staffelgeschoss möglich ist oder nicht. Eine 
Festlegung der absoluten maximalen Gebäudehöhe wäre sinnvoll. 

o TF 1.2.3: Um den Höhenbezugspunkt klarer zu definieren, sollten die 
Höhen in Meter über NHN (Normalhöhennull) angegeben werden, da die 
Straßenoberkante zum Zeitpunkt der Bauantragsverfahren oftmals noch 
nicht hergestellt wurde und keine klare Bezugshöhe darstellt. 

o TF 1.3.2: Warum ist entgegen § 23 Abs. 2 und Abs. 3 eine 
Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen und Baulinien nicht zulässig? 

o TF 1.4.1: Behindertenstellplätze sollten auch oberirdisch zulässig sein. 
Zudem sollte auf die Stellplatzsatzung der Stadt Mainz hingewiesen 
werden.  
Im Bereich der vorgesehenen Kita seien ebenerdige Stellplätze sinnvoll. 

o TF 1.5.2: Ist es planungsrechtlich relevant eine Grundstückszufahrt mit 
einer maximalen Breite von 6 m festzulegen? 

o TF 1.6: In der Festsetzung wurde der Begriff des ebenerdigen 
Stellplatzes genannt, was aber im Widerspruch zur Festsetzung 1.4.1 stehe 
wonach ebenerdige Stellplätze ausgeschlossen werden. 

o TF 1.7.2: Im Hinblick auf Staffelgeschosse sollten Dachterrassen von der 
Dachbegrünung ausgenommen werden. 

o TF 1.7.3: Die Ausnahme für die Fassadenbegrünung werde in Frage 
gestellt. 



____________ Vermerk Behördenbeteiligung "W 104" + "FNP Ä 44" ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
q:\amt61\textverarbeitung\pc3\dokument\sg2\groh\3-417.rg.docx    Stand: 13.07.2016 5 von 24 

o TF 1.7.5: In der Festsetzung wurde der Begriff des ebenerdigen 
Stellplatzes genannt, was aber im Widerspruch zur Festsetzung 1.4.1 stehe 
wonach ebenerdige Stellplätze ausgeschlossen werden. 

o TF 1.10: Um den Höhenbezugspunkt für die festgesetzte Höhenlage der 
Gebäude klarer zu definieren, sollten die Höhen in Meter über NHN 
(Normalhöhennull) angegeben werden, da die Straßenoberkante zum 
Zeitpunkt der Bauantragsverfahren oftmals noch nicht hergestellt wurde 
und keine klare Bezugshöhe darstellt. 

o TF 2.2:  Es werde empfohlen die Mülltonnenstandplätze im 
Bebauungsplan auszuweisen. 
 

• Sonstiges 
o Nach § 11 LBauO sind Kleinkinderspielplätze auf eigenem Grundstück 

herzustellen. Es sei zu überlegen, die Benutzung der öffentlichen 
Spielplätze durch eine angemessene Beteiligung an den Kosten für die 
Herstellung zu koppeln. 

 
Abwägungsergebnis 
 

TF 1.1.2: In der textlichen Festsetzung waren Vergnügungsstätten bisher nicht explizit als 
zulässige Nutzung aufgeführt. Bei der Definition der Zulässigkeiten im Mischgebiet wurde bereits 
abweichend von der BauNVO auf die allgemeine und ausnahmsweise Zulässigkeit von 
Vergnügungsstätten verzichtet. Um dies zu verdeutlichen wird die Festsetzung ergänzt und der 
Ausschluss von Vergnügungsstätten explizit benannt. 
 
TF 1.1.4: Von einer Begrenzung der Größe von betriebszugehörigen Wohnungen wird 
abgesehen. Die Größe kann nicht anhand einer pauschalen Obergrenze bestimmt werden. Sie ist 
immer abhängig von der Größe des zu Grunde liegenden Betriebes und muss diesem in ihrer 
Grundfläche deutlich untergeordnet sein  
 
TF 1.2.1: Planerische Intention der Festsetzung ist, dass in den Baufeldern innerhalb des 
festgesetzten WA bauliche Sockel entstehen, auf denen dann die Gebäude errichtet werden. Diese 
Sockel werden im weiteren Verfahren genauer definiert und mit ihrer exakten Höhe zwingend 
festgesetzt. Diese Sockel ragen auch in die Bereiche zwischen den Gebäuden und den 
Fußgängerpromenaden hinein. Innerhalb der Baufelder sind keine Höhenunterschiede vorgesehen, 
Abstandflächen werden hierbei nicht relevant. Zu den umlaufenden Wegen können die 
notwendigen Abstandsflächen auf den öffentlichen Flächen abgetragen werden. 
 
TF 1.2.2: Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen zur Oberkante baulicher Anlagen. Diese 
Definition beschreibt die absolute Oberkante des Gebäudes inkl. Staffelgeschoss, Attika und allen 
sonstigen Dachaufbauten. Zur Klarstellung wird dieser Begriff in der Begründung zum 
Bebauungsplan näher erläutert.  
 
TF 1.2.3: Im weiteren Bauleitplanverfahren ist angestrebt im Bereich des festgesetzten 
Allgemeinen Wohngebietes (WA) die Höhenfestsetzung mittels NHN-Werten vorzunehmen. 
Hierzu ist es ebenfalls erforderlich die Höhenlage der Verkehrsflächen abschließend zu definieren. 
Zum Zeitpunkt des Anhörverfahrens lag dieses Höhenkonzept allerdings noch nicht vor. 
 
TF 1.3.2: Das städtebauliche Konzept weist bereits eine hohe bauliche Dichte auf, die in den 
inneren Blockstrukturen auch durch geringe Gebäudeabstände zueinander gekennzeichnet sind. 
Eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen und Baulinien durch untergeordnete 
Gebäudeteile wie Balkone, Erker o.ä. würde zu einer weiteren Reduzierung dieser 
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Gebäudeabstände führen. Die Baufenster sind bewusst so großzügig ausgelegt, dass 
Gebäuderücksprünge innerhalb der Baufenster vorgesehen werden können. 
 
TF 1.4.1: Der Ausschluss oberirdischer Stellplätze dient der Steigerung der Qualität der nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen. Die Errichtung von Behindertenstellplätzen würde ebenso wie 
die Errichtung sonstiger Stellplätze zu einer Beeinträchtigung dieser Freibereiche führen. Eine 
Notwendigkeit die Behindertenstellplätze oberirdisch herzustellen besteht nicht. Ein Nachweis in 
der Tiefgarage ist ebenfalls möglich. 
Auf einen Hinweis auf die rechtskräftige Stellplatzsatzung der Stadt Mainz wird verzichtet, da 
die Satzung keine Besonderheit dieses Quartiers darstellt und im gesamten Stadtgebiet Gültigkeit 
besitzt.  
 
Die Errichtung von ebenerdigen Stellplätzen für die vorgesehene Kita innerhalb des 
Geltungsbereiches auf dem Baufeld 22 würde ebenfalls zu einer Beeinträchtigung der verbleibenden 
Freibereiche führen. Zudem ist nicht sichergestellt, dass die errichteten Stellplätze auch tatsächlich 
für die Nutzer der Kita zur Verfügung stehen. Im Bauantrag sind ausreichende Stellplätze für die 
geplanten Nutzungen vorzusehen. Besucher, sowie auch der Hol- und Bringverkehr in der 
geplanten Kita können zudem die im Straßenraum geplanten öffentlichen Stellplätze nutzen. 
 
TF 1.5.2: Der Zugang zu einem Grundstück und der Charakter nach außen werden wesentlich 
durch die Breite einer Grundstückszufahrt bestimmt. Zur Vermeidung einer zu starken 
Dominanz der Verkehrserschließung für das äußere Erscheinungsbild der Gebäudefassaden bzw. 
des Grundstückscharakters werden Grundstückseinfahrten in ihrer Breite begrenzt. Die gewählte 
Breite verhindert eine unverhältnismäßige Dominanz der Erschließung, ermöglicht aber dennoch 
eine komfortable Ein- und Ausfahrt von Tiefgaragen ohne starke Einschränkungen.  
 
TF 1.6: Die Errichtung ebenerdiger Stellplätze ist nur im Allgemeinen Wohngebiet 
ausgeschlossen. Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes, Sondergebietes und Gewerbegebietes ist 
die Errichtung von ebenerdigen Stellplätzen zulässig. Die Festsetzung 1.6 ist daher in diesen 
Bereichen anzuwenden. 
 
TF 1.7.2: Wie der Festsetzung 1.7.2 zu entnehmen ist, sind "nutzbare Dachterrassen, verglaste 
Dachteile, technische Dachein- und Aufbauten bis zu einem Anteil von max. 30% der 
Gesamtdachfläche von der Begrünungspflicht ausgeschlossen." 
 
TF 1.7.3: Von der bisher enthaltenen Ausnahme aus statisch-konstruktiven Gründen bei der 
Fassadenbegrünung wird abgesehen. Bei Neubauvorhaben ist eine solche Festsetzung nicht 
zielführend.  
 
TF 1.7.5: Die Errichtung ebenerdiger Stellplätze ist nur im Allgemeinen Wohngebiet 
ausgeschlossen. Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes, Sondergebietes und Gewerbegebietes ist 
die Errichtung von ebenerdigen Stellplätzen zulässig. Die Festsetzung 1.7.5 ist daher in diesen 
Bereichen anzuwenden. 
 
TF 1.10: Im weiteren Bauleitplanverfahren ist angestrebt im Bereich des festgesetzten 
Allgemeinen Wohngebietes (WA) die Höhenlage baulicher Anlagen mittels NHN-Werten 
festzusetzen. Hierzu ist es ebenfalls erforderlich die Höhenlage der Verkehrsflächen abschließend 
zu definieren. Zum Zeitpunkt des Anhörverfahrens lag dieses Höhenkonzept allerdings noch nicht 
vor. 
 
TF 2.2: Im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet sind Mülltonnenstandplätze innerhalb der 
Gebäude nachzuweisen. Eine Festsetzung an welcher Stelle dies zu erfolgen hat, ist nicht möglich, 
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da die Grundstücksaufteilung zum Zeitpunkt der Bauleitplanung noch nicht erfolgt ist. Zudem 
würde hierdurch die Freiheit der Bauherren unnötig eingeschränkt.  
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen eine ordnungsgemäße Abfallsammlung und –
Entsorgung. Für die Bauherren besteht grundsätzlich die Möglichkeit die geforderten 
Anforderungen des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz einzuhalten. Die Festlegung der 
Standorte für Abfallsammelbehälter ist jedoch Gegenstand der konkreten Objektplanung und 
nicht Teil der Bauleitplanung. Alle Baufelder sind über öffentliche Verkehrsflächen angebunden. 
Eine Anfahrbarkeit für die Müllabfuhr ist damit grundsätzlich gegeben. Die Größe der 
notwendigen Aufstellfläche sowie die Verortung auf dem jeweiligen Grundstück sind durch den 
jeweiligen Bauherrn mit dem zuständigen Entsorgungsbetrieb abzustimmen und kann nicht im 
Bebauungsplan abschließend geregelt werden. 
 
Sonstiges: In Einzelfällen ist es grundsätzlich möglich, den Bedarf an Kleinkinderspielflächen 
auch auf angrenzenden öffentlichen Spielflächen unterzubringen, wenn diese die nötigen 
Voraussetzungen erfüllen. Im Rahmen des Bebauungsplanes ist eine solche Pauschalregelung 
insbesondere wegen der Größe des Plangebietes nicht möglich. Zudem sind die einzelnen Investoren 
der Bauvorhaben und deren Planungsabsichten noch nicht bekannt. Eine vertragliche 
Vereinbarung und Kostenbeteiligung ist damit noch nicht möglich. 
 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 
 
 
6. 60.03-Bauamt, Abt. Vermessung und Geoinformation 
 - Schreiben vom 22.02.2016 sowie Email vom 08.03.2016- 

 
• Die Vorgaben des Grundsatzbeschlusses zur Partnerschaftlichen 

Baulandbereitstellung seien zu berücksichtigen. 
• Für die Begründung und den noch ausstehenden städtebaulichen Vertrag zum 

"W 104" werden entsprechende Textbausteine zu den Themen 
"Infrastrukturbeitrag" und "Soziale Belange – Wohnraumförderung" 
vorgeschlagen. 
o Ein Infrastrukturbeitrag im Rahmen der Partnerschaftlichen 

Baulandbereitstellung wird nicht mehr separat ermittelt, da die 
Grundstückseigentümer bereits durch die Übernahme der Planungs- und 
Gutachterkosten ebenso wie durch die Herstellung der 
Erschließungsanlagen und die Sicherung von zwei Kita-Standorten die 
infrastrukturellen Ausgaben der Stadt Mainz deutlich reduzieren. 

o Im Geltungsbereich ist ein Anteil von 25 % der Wohnfläche für sozialen 
Wohnungsbau zu sichern. Die inhaltliche Aufteilung und die räumliche 
Verortung erfolgt im städtebaulichen Vertrag. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die Partnerschaftliche Baulandbereitstellung wird entsprechend des Beschlusses des Stadtrates der 
Stadt Mainz angewandt. Von einem Infrastrukturbeitrag wird gem. Ziffer 2 des 
Grundsatzbeschlusses (Ausnahmeregelung) wegen der genannten Gründe abgesehen. 
Die Regelungen zur Erbringung der sozialen Wohnraumförderung werden entsprechend den 
vorgebrachten Formulierungen in den städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
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7 61.3-Stadtplanungsamt, Abt. Straßenbetrieb 
 - Email vom 16.02.2016 sowie vom 19.02.2016 - 

 
• Zur eindeutigen Durchführung der späteren Widmung der festgesetzten 

Verkehrsflächen sei es notwendig, dass die Fußgängerbereiche, welche auch für 
Radfahrer freigegeben werden sollen, im Bebauungsplan als Fuß- und Radweg 
festgesetzt werden. Eine Festsetzung als Fußweg schließe eine spätere 
Widmung für den Radverkehr aus. 

• Die im Bebauungsplan enthaltenen öffentlichen Straßenflächen seien zur 
Unterbringung der Leitungstrassen ausreichend dimensioniert und sollten nicht 
verringert werden. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die im Bebauungsplan bisher enthaltenen Fußwege werden als Fuß- und Radwege festgesetzt, um 
eine spätere Nutzung auch durch Radfahrer zu ermöglichen. 
Der Hinweis zur Breite der Verkehrsflächen im Geltungsbereich wird zur Kenntnis genommen. 
Sofern zu einem späteren Zeitpunkt eine Verringerung der Straßenquerschnitte vorgesehen ist, 
wird eine erneute Prüfung der notwendigen Leitungstrassen geprüft. 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
 
 
8 67-Grün- und Umweltamt 
 - Schreiben vom 11.03.2016 - 

 
Lärmschutz 
• Für das Bauleitplanverfahren ist ein Lärmschutzgutachten erforderlich, welches 

derzeit durch ein Fachbüro erarbeitet werde. 
 
Abwägungsergebnis 
 

Das in Arbeit befindliche Fachgutachten wird nach Prüfung durch das 67-Grün- und 
Umweltamt in das Bauleitplanverfahren eingespeist und ggf. notwendige Festsetzungen 
aufgenommen. 
 
Radon 
• Ein Radongutachten werde erstellt, der Zeitpunkt stehe noch nicht fest. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Das in Arbeit befindliche Fachgutachten wird nach Prüfung durch das 67-Grün- und 
Umweltamt in das Bauleitplanverfahren eingespeist und ggf. notwendige Festsetzungen 
aufgenommen. 
 
Bodenschutz 
• Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung überschreiten die 

Obergrenzen der BauNVO erheblich. Dies widerspricht dem Grundsatz des 
sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden. Nachteilige 
Auswirkungen auf den Boden sind zu erwarten. 

• Durch die hohe Flächenausnutzung sind gravierende Auswirkungen auf den 
natürlichen Wasserkreislauf zu erwarten. 
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• Der erhöhte Versiegelungsgrad könne mitgetragen werden, wenn im Gegenzug 
großzügige Freiflächen im Plangebiet angeboten werden können. 

• Einer Flächenausnutzung von mehr als 0,8 könne aus bodenschutzrechtlicher 
Sicht nur dort zugestimmt werden, wo die fehlenden Bodenfunktionen und 
Funktionen des Wasserhaushalts in unmittelbarer Nähe ausgeglichen werden 
können. Bei allen übrigen Baugrundstücken sollte die maximale 
Flächenausnutzung auf max. 0,8 reduziert werden. 

• Im weiteren Verfahren ist der vollständige Nachweis im Sinne des § 17 (2) 
BauNVO zu führen (Maßnahmen zum Ausgleich, sowie Vermeidung 
nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt). 

• Inwieweit die Bereitstellung öffentlicher Freiräume als Ausgleich herangezogen 
werden kann, sei im Hinblick auf die zahlreichen Nutzungsansprüche zu 
hinterfragen.  

• Die Anforderungen an die Erdüberdeckung der Tiefgaragen seien zu 
hinterfragen. Mit der festgesetzten Überdeckung könne kein wesentlicher 
Beitrag zur Erhaltung der Bodenfunktionen geleistet werden. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die Überschreitung der Obergrenzen der BauNVO steht nicht im Widerspruch zum Grundsatz 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Sie trägt im Gegenteil eher dazu bei eine 
Inanspruchnahme weiterer bisher unbesiedelter Flächen zur Entwicklung von Neubaugebieten zu 
vermeiden. Die Errichtung einer verdichteten Bauform auf geringem Raum ist also kein 
Widerspruch zum schonenden Umgang mit Grund und Boden. Gleichwohl sind andere Belange 
wesentlich betroffen, die in die Abwägung mit einzustellen sind. 
Intention des § 17 BauNVO bei der Festsetzung von Obergrenzen der baulichen Dichte ist nicht 
vordergründig der Schutz des Bodens, sondern die Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung, gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und einer sozialgerechten Bodennutzung 
gemäß § 1 BauGB. Die angestrebte hohe bauliche Dichte auf den Baugrundstücken wird daher 
durch die Bereitstellung eines erhöhten Anteils öffentlicher Freiräume ausgeglichen. Die bauliche 
Dichte bezogen auf das Gesamtquartier weist daher eine Dichte von weniger als 0,4 auf. Die 
Entwicklung eines lockeren Wohngebietes mit einer GRZ von 0,4 und ohne das breite Angebot 
an öffentlichen Freiflächen würde zwar den Obergrenzen der BauNVO entsprechen, hätte aber 
eine nahezu identische Bodenversiegelung im gesamten Plangebiet. 
Dieser Vergleich zeigt, dass die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse unabhängig von den 
angestrebten Dichtewerten durch die Bereitstellung öffentlicher Freiflächen erhalten werden können.  
 
Eine Minimierung der Eingriffe in Natur und Landschaft ist durch die Ausweisung großer 
Grünbereiche im Plangebiet gegeben. Diese öffentlichen Grünflächen dienen auch dazu die 
Bodenfunktion der benachbarten Baufelder auszugleichen. Große Teile dieses Grünzuges sind 
heute bereits durch die Bestandsnutzung versiegelt und werden zukünftig als Grünfläche 
entwickelt. Auch Funktionen für die Regenwasserbewirtschaftung sind gemäß dem Entwurf des 
Entwässerungskonzeptes auf diesen Flächen vorgesehen. 
Die Auswirkungen der geplanten baulichen Dichte auf den Boden und den Wasserkreislauf 
werden im Rahmen der Eingriff-Ausgleichsbilanzierung umfassend ermittelt und den Maßnahmen 
zur Minimierung der Eingriffe gegenübergestellt. Eine ggf. auftretende Differenz wird durch weitere 
noch zu bestimmende Maßnahmen ausgeglichen.  
Die Bewertung der öffentlichen Freiräume als Ausgleich für die geplanten Eingriffe auch vor dem 
Hintergrund der vielseitigen Nutzungsansprüche erfolgt im Rahmen der Eingriffsbilanzierung in 
Abstimmung mit dem 67-Grün- und Umweltamt. 
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Die Anforderungen zur Erdüberdeckung von Tiefgaragen entstammen einer Forderung des 67-
Grün- und Umweltamtes im Rahmen anderer Bauleitplanverfahren. Das Maß der 
Erdüberdeckung soll dazu dienen den Verlust der Bodenfunktion zu minimieren. Ein 
vollständiger Ausgleich ist damit nicht möglich.  
 
Bodenschutz – Altlasten 
• Anhand der bislang vorliegenden Daten seien keine erheblichen 

Nutzungskonflikte zu erwarten. Die abschließende Klärung stehe noch aus und 
sei zuständigkeitshalber durch die SGD Süd vorzunehmen. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Das Altlastengutachten befindet sich derzeit noch in der Erarbeitung. Die Ergebnisse werden der 
SGD Süd zur Prüfung vorgelegt. Evtl. erforderliche Sanierungsanforderungen werden sofern 
erforderlich vertraglich vereinbart. 
 
Gewässerschutz – Umgang mit Niederschlagswasser 
• Grundsätzlich sei das anfallende Niederschlagswasser vor Ort zu versickern, 

oder in ein Gewässer einzuleiten. 
• Aufgrund der angestrebten hohen Dichte sei eine Versickerung nur bedingt 

möglich. Ein Einleiten in ein Gewässer ist wegen fehlender Verbindungen zu 
Gewässern nicht möglich. Aus diesem Grund werden folgende Forderungen 
aus wasserrechtlicher Sicht aufgestellt: 
 
o Minimierung versiegelter Flächen 

- Im Zuge der Freiflächenplanung sei zu prüfen, wie die Versiegelung 
minimiert werden kann (z.B. gering frequentierte Straßenräume). 
 

o Regenwasserversickerung 
- Eine Versickerung über die belebte Bodenzone sei auch bei den 

ungünstigen Untergrundverhältnissen grundsätzlich möglich. Die 
Dimensionierung der Anlagen sollte mit ca. 15 % der angeschlossenen 
abflusswirksamen Fläche angesetzt werden. 

- Bei Baufeldern mit einer GRZ II von max. 0,8 stehen für diese Form 
der Versickerung des Dachflächenwassers ausreichend große Flächen 
zur Verfügung. Ggf. seien Freiflächen, Tiefgaragen-Grundrisse und 
Bauweisen anzupassen. 

- Bei Baufeldern mit einer Versiegelung von 100% bestehe diese 
Möglichkeit nicht. Hier sei eine Versickerung auf den angrenzenden 
(auch öffentlichen) Flächen möglich und vorzusehen. 

- Eine unterirdische Versickerung sei aufgrund der ungünstigen 
Untergrundverhältnisse nur an wenigen Stellen möglich und solle dort 
aber angestrebt werden. 

- In tieferen Schichten seien anhand von Bohrprofilen bessere 
Versickerungseigenschaften zu erwarten. Diese Möglichkeit sei weiter 
zu untersuchen. 

- Das anfallende Niederschlagswasser von Straßen kann nach einer 
Vorbehandlung (belebte Bodenzone) versickert werden. 

- Plätze, Fuß- und Radwege sowie Parkplätze und sonstige befestigte 
Flächen sollten besonders gestaltet werden. Die Festsetzung 1.6 sei um 
die Aufzählung von Spiel- und Wohnstraßen, sowie befestigte 
öffentliche Plätze zu ergänzen. 
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o Regenwassernutzung 

- Hinweise zur Regenwassernutzung seien im Bebauungsplan bereits 
enthalten. 

 
o Verzögernde Ableitung 

- Durch die getroffenen Festsetzungen sind bereits ausreichende 
Maßnahmen zur verzögernden Ableitung gegeben. Darüber hinaus 
werde im derzeit in der Entstehung befindlichen 
Entwässerungskonzept ein weiterer Rückhalt vorgesehen. 

 
o Ausschluss von Schadstoffquellen 

- Die Untersuchungen zu Bodenverunreinigungen seien noch nicht 
abgeschlossen. Sofern erhebliche Restbelastungen nachgewiesen 
werden, sei in diesen Bereichen eine Versickerung nicht möglich. 

- Weitere Schadstoffquellen seien aufgrund der geplanten Nutzungen 
nicht zu erwarten. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Der Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser wird in einem Entwässerungskonzept 
dargestellt, welches derzeit noch in der Erarbeitung ist. Dieses Entwässerungskonzept wird in 
Abstimmung mit dem 67-Grün- und Umweltamt erarbeitet.  
Aufgrund der ungünstigen Untergrundverhältnisse ist eine Versickerung des Niederschlagswassers 
über Rigolen nur bedingt möglich. Zur Prüfung der Versickerungsvoraussetzungen in größeren 
Tiefen werden ergänzende Untersuchungen durchgeführt. 
Die Einleitung anfallenden Niederschlagswassers in ein oberirdisches Gewässer ist wegen der 
großen Entfernung und fehlenden Regenwasserkanälen nicht möglich. 

 
Minimierung versiegelter Flächen 
Bei der Ausarbeitung der Freiflächenplanung für die öffentlichen Flächen wird ein besonderes 
Augenmerk auf die Versickerungsfähigkeit der geplanten Oberflächen gelegt. Die Planung wird 
auch mit dem 67-Grün- und Umweltamt der Stadt Mainz abgestimmt. 
 
Regenwasserversickerung 
Im Rahmen des in Arbeit befindlichen Entwässerungskonzeptes werden die Möglichkeiten einer 
Regenwasserversickerung im Quartier näher geprüft. Hierbei soll die oberflächennahe 
Versickerung so weit wie möglich eingesetzt werden, ohne die Funktion der Freibereiche für 
sonstige vorgesehene Nutzungen einzuschränken. Hierbei wird auch geprüft ob eine Versickerung 
des Anfallenden Niederschlagswassers von den privaten Grundstücken auf den öffentlichen 
Freibereichen möglich ist. 
Darüber hinaus werden die Möglichkeiten der unterirdischen Versickerung mittels Rigolen in 
unterschiedlichen Bodentiefen ebenfalls geprüft. 
 
Das Entwässerungskonzept trifft sowohl Aussagen zu dem Niederschlagswasser der privaten 
Flächen, als auch zu den öffentlichen Verkehrsflächen. 
Eine Ergänzung der textlichen Festsetzung 1.6 um Spiel- und Wohnstraßen, sowie befestigte 
öffentliche Plätze ist indes nicht erforderlich. Eine Einflussnahme der städtischen Fachämter auf 
die Ausgestaltung öffentlicher Flächen ist jederzeit gegeben. Eine Bindung über die Festsetzung im 
Bebauungsplan ist hierzu nicht erforderlich. 
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Regenwassernutzung 
Ergänzende Hinweise im Bebauungsplan sind nicht erforderlich. 
 
Verzögernde Ableitung 
Im Rahmen des noch zu erarbeitenden Entwässerungskonzeptes werden notwendige Maßnahmen 
zur Rückhaltung von Niederschlagswasser vorgesehen. Eine Ableitung des Niederschlagswassers 
wird entsprechend den Vorgaben minimiert. 
 
Ausschluss von Schadstoffquellen 
Die Ergebnisse des noch in Arbeit befindlichen Altlastengutachtens werden in das 
Entwässerungskonzept einfließen. Bereiche in denen eine Belastung des Untergrundes vorhanden 
ist, werden von einer Versickerung ausgenommen. 
 
Regenwasserbewirtschaftungskonzept 
• Nach gegenwärtigem Planungsstand seien noch wesentliche Überarbeitungen 

des Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes erforderlich. Es werde angeregt 
auch das privat anfallende Niederschlagswasser in diese Konzeption 
einzubinden. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Das Entwässerungskonzept bzw. Regenwasserbewirtschaftungskonzept wird nach Abschluss 
sowohl Aussagen zu dem Niederschlagswasser der privaten Flächen, als auch zu den öffentlichen 
Verkehrsflächen treffen. Das Konzept wird im weiteren Verfahren intensiv mit dem 67-Grün- 
und Umweltamt abgestimmt. 

 
Grundwassernutzung 
• Im Plangebiet seien drei Brunnen vorhanden. Sofern weiterhin keine Nutzung 

der Grundwasseranlagen geplant ist, werde von der SGD Süd der Rückbau der 
Brunnenanlagen gefordert. Da es sich um drei teure und leistungsfähige 
Brunnenanlagen handele, werde angeregt, die Möglichkeiten einer sinnvollen 
Nutzung eingehend zu prüfen. 

• Aufgrund gesetzlicher Änderungen werde gebeten, den Hinweis zu 
"Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser" zu ändern. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die Nutzung der bestehenden Brunnenanlagen ist nicht bebauungsplanrelevant, da es sich nicht 
um eine öffentliche Nutzung Beispielsweise für die Trinkwasserversorgung handelt. Den 
Grundstückseigentümern wurde die Prüfung einer weiteren Nutzung bereits in Arbeitsgesprächen 
zum Entwässerungskonzept mündlich mitgeteilt. Inwieweit hiervon Gebrauch gemacht wird, ist 
Angelegenheit der Grundstückseigentümer. Regelungen im Bebauungsplan resultieren hieraus 
nicht. 
 
Der Hinweis zur Verwertung von Niederschlagswasser im Bebauungsplan wird entsprechend der 
vorgeschlagenen Formulierung angepasst. 

 
Klimaschutz, Energie 
• Ein Energiekonzept wurde durch ein Fachbüro erarbeitet und liege bereits im 

Entwurf vor. Das Konzept werde dem Klimaschutzbeirat der Stadt Mainz am 
07.06.2016 vorgestellt. 
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• Das Gutachten sei jedoch noch nicht voll aussagekräftig und solle in folgenden 
Punkten fortgeschrieben werden: 
o Die in die Vergleichsrechnung eingehenden Parameter seien abzustimmen. 
o Es sollten zusätzliche Varianten mit untersucht und in den Vergleich 

eingestellt werden. 
o Beide Bauabschnitte sollten separat betrachtet und hinsichtlich der 

Wärmeversorgung getrennt optimiert werden. 
o Bei der Wirtschaftlichkeitsbewertung solle eine Gesamtkostenrechnung 

angesetzt werden. 
o Es werde angeregt zusätzlich die Nutzung erneuerbarer Energien zur 

Stromerzeugung zu berücksichtigen. 
 
Abwägungsergebnis 
 

Die Inhalte des Energiekonzeptes werden mit dem 67-Grün- und Umweltamt abgestimmt. Eine 
Verwendung der Gutachten für das Bauleitplanverfahren erfolgt erst nach Freigabe durch das 
Fachamt. Die Anmerkungen werden an das bearbeitende Büro weitergeleitet. 

 
Natur-, Artenschutz, Landschaftsbild 
• Die vorliegenden Gutachten seien noch unvollständig und seien zu einem 

späteren Zeitpunkt genauer zu beurteilen. 
 
Grünbestand 
o Der Baumbestandsplan ist auch um jene Bäume zu ergänzen, die nicht der 

RVO zum Schutz des Baumbestandes unterliegen, bzw. die aus 
Vorgängerbebauungsplänen resultieren. 

o Bäume welche erhalten werden sollen, seien ebenso wie die 
Gehölzbestände lage- und höhengenau einzumessen. 

o Sofern der Abstand zwischen zu erhaltenden Bäumen und den 
festgesetzten Baugrenzen kleiner als 2 m betragen, seien die Baugrenzen zu 
verschieben, um einen Erhalt der Bäume zu gewährleisten. Auch ein 
Überschreiten der Baugrenze in diesen Bereichen sei auszuschließen. 

 
Arteninventar 
o Zu den bestehenden Gebäuden und bzgl. der Niederlegung von Gebäuden 

werden aus dem Artenschutzgutachten Vorgaben für die Planung und 
Kompensationsmaßnahmen erwartet. 

 
Umweltbericht 
o Eine Prüfung erfolge nachdem die Erkenntnisse der jeweiligen 

Fachgutachten eingearbeitet wurden.  
o In der Eingriffs- Ausgleichsbilanz sollte die durch die Planung ausgelöste 

Verlegung der Gashochdruckleitung inkl. notwendiger Anschlüsse 
berücksichtigt werden. 

o Es werde eine Ermittlung entsprechend der Grünflächensatzung 
empfohlen. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die Inhalte der jeweiligen Fachgutachten zum Grünbestand und zum Artenschutz werden mit 
dem 67-Grün- und Umweltamt abgestimmt. Eine Verwendung der Gutachten für das 
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Bauleitplanverfahren erfolgt erst nach Freigabe durch das Fachamt. Die Anmerkungen zu den 
Untersuchungen werden an die bearbeitenden Büros weitergeleitet. 

 
Bebauungsplan 
• Die erhaltenswerten Bäume seien im Bebauungsplan als zu erhaltend 

festzusetzen. Ggf. seien Baugrenzen anzupassen. 
• Zur Gewährleistung einer straßenbegleitenden Kulisse entlang der 

Hechtsheimer Straße, werde eine Baumreihe mit Sicherheitsabstand zur 
vorhandenen Wasserleitung empfohlen. 

• Der Gehölzbestand am Bretzenheimer Weg solle dauerhaft erhalten werden. 
Hierzu sei die Signatur "Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von 
Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" sinnvoll. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Nach Vorliegen der Baumkartierung werden die erhaltenswerten Bäume soweit möglich in den 
Bebauungsplan übernommen und als zu erhaltend festgesetzt. 
 
Entlang der Hechtsheimer Straße wird zur Erhaltung der bestehenden Baumkulisse eine 
Baumreihe auf den privaten Grundstücksflächen im Bebauungsplan festgesetzt. Diese befindet sich 
in einem Bereich, der nach dem städtebaulichen Konzept für die Herstellung der notwendigen 
Stellplätze für die geplanten Nutzungen vorgesehen ist. Die notwendige Überstellung der 
Stellplätze mit Bäumen lässt sich hierbei mit der festgesetzte Baumreihe kombinieren, sodass keine 
zusätzliche Belastung der Grundstückseigentümer entsteht. 
 
Der Gehölzbestand am Bretzenheimer Weg ist im Bebauungsplan als Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. Der Erhalt 
der Gehölzstruktur stellt eine Maßnahme zum Erhalt von Natur und Landschaft dar. Die 
Festsetzung entspricht damit dieser Zielsetzung und ermöglicht die geplante Sicherung der Fläche. 
Die Wahl der Festsetzung erfolgte auf Anregung des NABU im Rahmen der erneuten 
Bürgerbeteiligung in Abstimmung mit dem 67-Grün- und Umweltamt. 
Darüber hinaus handelt es sich um eine öffentliche Grünfläche. Die Pflege und Entwicklung dieser 
Fläche obliegt dem 67-Grün- und Umweltamt der Stadt Mainz. Eine Sicherung bestehender 
Gehölzstrukturen ist mit der getroffenen Festsetzung daher ausreichend gegeben. 
 
Textliche Festsetzungen 
Folgende Ergänzungen an den textlichen Festzungen werden vorgeschlagen: 
1. Innerhalb der Planstraßen sowie der verkehrsberuhigten Bereiche seien die 

Baumstandorte nach der Maßgabe der Nr. 1.7.1 herzustellen. 
2. Bäume, die als zu erhaltend festgesetzt seien, seien dauerhaft zu erhalten und 

bei Abgängigkeit gleichwertig an Ort und Stelle zu ersetzen; diese seien 
ebenfalls dauerhaft zu erhalten. Bei der Neupflanzung seien die Baumstandorte 
nach Maßgabe der Nr. 1.7.1 herzustellen bzw. dahingehend zu optimieren. 

3. Das Überschreiten von Baugrenzen auch durch untergeordnete Bauteile sei 
zum Schutz der als zu erhaltend festgesetzten Bäume unzulässig; dies betrifft 
insbesondere die Baufelder 1- 3, ff.  

4. Bei der Festlegung von Grundstückszufahrten und Zuwegungen seien die als 
zu erhaltend festgesetzten Bäume planerisch zu integrieren. 

5. Die in Nr. 1.7.3 (Fassadenbegrünung) vorgesehene Ausnahme solle sich auf 
Bestandsgebäude beziehen; in anderen (Neubau-) Fällen sei sie überflüssig. 

6. In Nr. 1.7.5 solle, je "angefangene" 4 Stellplätze ein Baum vorgesehen werden. 
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7. Unter Nr. 2.2 solle bei größeren Müllsammelplätzen und vorgesehener bzw. 
möglicher Überdachung eine extensive Dachbegrünung nach Maßgabe der Nr. 
1.7.2 erfolgen. 

8. Für den Artenschutzhinweis: Zur Minderung von beleuchtungsbedingten 
Lockeffekten und Totalverlusten bei der lokalen Entomofauna sollen 
möglichst warmweiß bis neutralweiß getönte LED-Lampen (Lichttemperatur 
max. 4.100 K) mit gerichtetem, nur zum Boden abstrahlendem Licht 
Verwendung finden. Anmerkung: Als Entomofauna werde die Gesamtheit 
aller Insektenarten einer Region bezeichnet. Das Grün- und Umweltamt der 
Stadt Mainz berate gerne bei Artenschutzfragen. Als bestandstützende 
Maßnahme werde empfohlen, an den Gebäuden Nisthilfen für Gebäudebrüter 
(Vögel/ Fledermäuse) vorzusehen. Nähere Auskünfte erteile das Grün- und 
Umweltamt.  

 
Abwägungsergebnis 
 

Zu 1. 
Die Festsetzung 1.7.1 welche Regelungen zu Baumpflanzungen beinhaltet, gilt für den gesamten 
Geltungsbereich und damit auch für Baumpflanzungen im öffentlichen Raum wie beispielsweise in 
den Straßenräumen. Eine gesonderte Benennung ist daher nicht erforderlich und könnte im 
Gegenzug dazu führen, dass der Eindruck entsteht, die nicht aufgezählten Bereiche wären von 
dieser Festsetzung ausgenommen. 
  
Zu 2. 
Zur Sicherung der als zu erhaltend festzusetzenden Bäume wird eine entsprechende textliche 
Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Zu 3. 
Inwieweit ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile zu einer 
Beeinträchtigung der vorhandenen Gehölzbestände führt, ist erst nach Vorliegen der 
Baumbestandserhebung abschätzbar. Sofern eine Beeinträchtigung wegen der besonderen Nähe 
gegeben ist, wird die Festsetzung zur Überschreitung von Baugrenzen für die betroffenen Bereiche 
angepasst. 
 
Zu 4. 
Durch die Festsetzung der bestehenden Bäume als "zu erhaltende Bäume" sind diese bei der 
darauf folgenden Planung der Einzelbauvorhaben zu berücksichtigen. Dies betrifft auch die 
Platzierung von Zufahrten und Stellplätzen. 
 
Zu 5. 
Die Ausnahme von der Fassadenbegrünung wird gänzlich aus dem Bebauungsplan 
herausgenommen. Bei Neubauvorhaben ist eine solche Festsetzung nicht zielführend. Im 
Bebauungsplangebiet sind nahezu ausschließlich Neubauvorhaben zu erwarten. Lediglich drei 
Gebäude bzw. deren Nutzung wurden im Rahmen der städtebaulichen Planung als erhaltenswert 
eingestuft. Die Festsetzung zur Fassadenbegrünung gilt zudem nur bei Neubauten bzw. 
Änderungen am Bestand. Ziel ist es auch bei den Bestandsgebäuden die Maßgaben der 
Fassadenbegrünung umzusetzen. Auf die Ausnahme wird daher vollständig verzichtet.  
 
Zu 6. 
Die Festsetzung zur Überstellung von Stellplätzen mit Bäumen wird entsprechend dem Vorschlag 
ergänzt. 
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Zu 7. 
Die Festsetzung zur Dachbegrünung gilt für alle Dachflächen ab einer zusammenhängenden 
Dachfläche von mind. 10 m². Hierbei spielt es keine Rolle ob es sich dabei um Hauptgebäude 
oder um Nebenanlagen handelt. Bei der Einhausung von Mülltonnenstandorten oder bei der 
Errichtung von Garagen sind die Dachflächen daher ebenfalls zu begrünen, wenn sie größer als 
10 m² werden. Eine gesonderte Festsetzung zur Begrünung von Dächern für 
Mülltonnenstandplätze ist daher nicht erforderlich. 

 
Zu 8. 
Der Hinweis zum Artenschutz in den textlichen Festsetzungen wird entsprechend der 
vorgeschlagenen Formulierung ergänzt. 
 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 
 
 
9. 70-Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz 
 - Email vom 11.02.2016 - 
 

• Der in der Begründung aufgeführte Absatz 6.2 und die textliche Festsetzung 
2.2 seien sehr pauschal und allgemein gehalten. Weder im Bebauungsplan noch 
im Flächennutzungsplan seien Mülltonnenstandplätze eingezeichnet. Die 
Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden werde weiterhin 
aufrechterhalten. 
 
Stellungnahme vom 19.02.2015 

Wohnbebauung 
o Auf Grund der geplanten Geschossbauweise würden Sammelgefäße für 

alle Fraktionen zum Einsatz kommen. Für Restabfall und Papier würden 
Behälter- (Vierradgefäße) und für Bio und Glas würden Tonnen 
(Zweiradgefäße) Verwendung finden. 

o Die Abfallbehälter sollen eine ausreichende Größe aufweisen. Es seien 
daher genügend Flächen zur Aufstellung der Sammelgefäße vorzusehen. 

o Die Überlegungen aus dem Rahmenplan Teilquartiere als "autofreier" 
Teilabschnitt zu entwickeln werden als eher bedenklich angesehen. Das 
Verkehrskonzept muss die Andienung der Grundstücke (hier 
Mülltonnenstandplätze) für Einsatzfahrzeuge grundsätzlich gewährleisten.  

o Für die Müllfahrzeuge seien Wendevorrichtungen zu schaffen. Sofern dies 
aus planerischen Gründen nicht gewünscht ist, seien die 
Mülltonnenstandplätze an der anfahrbaren straßenseitigen 
Grundstücksgrenze zu errichten. 

 
Gewerbe 

o Die derzeit bestehenden Mietverträge mit den bereits ansässigen Firmen 
sollen aufrecht gehalten werden. Hier würden die Gefäße je nach Bedarf 
und Mengenaufkommen zur Verfügung gestellt. Abgesehen von den 
haushaltsüblichen Größen, können hier auch Umleerbehälter von 2,5 und 
5,0 m³ verwendet werden. 

 
Sonstiges 

o Es werde zu gegebener Zeit um Abstimmung mit den jeweiligen Bauherren 
gebeten. 
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o Grundsätzlich seien die Festlegungen betreffs der Vorhaltung von 
Abfallbehältnissen und der Ausgestaltung, sowie der Andienbarkeit der 
Müllgefäßstandplätze gemäß der §§12 ff der Satzung über die Vermeidung, 
Verwertung und sonstige Entsorgung von Abfällen in der Stadt Mainz 
(Abfallsatzung) zu beachten. 

o Die von der Müllabfuhr befahrenen Straßen müssen eine ausreichende 
Breite aufweisen. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die in der Stellungnahme aufgeführten Regelungen zur fachgerechten Entsorgung der anfallenden 
Abfälle auf den privaten Grundstücken werden zur Kenntnis genommen. Die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes ermöglichen eine ordnungsgemäße Abfallsammlung und –Entsorgung. Für die 
Bauherren besteht grundsätzlich die Möglichkeit die geforderten Anforderungen einzuhalten. Die 
Festlegung der Standorte für Abfallsammelbehälter ist jedoch Gegenstand der konkreten 
Objektplanung und nicht Teil der Bauleitplanung. Alle Baufelder sind über öffentliche 
Verkehrsflächen angebunden. Eine Anfahrbarkeit für die Müllabfuhr ist damit grundsätzlich 
gegeben. Die Größe der notwendigen Aufstellfläche sowie die Verortung auf dem Grundstück sind 
durch den jeweiligen Bauherrn mit dem zuständigen Entsorgungsbetrieb abzustimmen und können 
nicht im Bebauungsplan abschließend geregelt werden. 
Die Befahrbarkeit der inneren Erschließungsstraßen für Müllfahrzeuge wird bei der 
Erschließungsplanung berücksichtigt.  
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
 
 
10. Bundesnetzagentur 
 - Email vom 12.02.2016 - 

 
• Seitens der Bundesnetzagentur werden die Betreiber von Richtfunkstrecken 

benannt. Es werde Empfohlen die Richtfunkbetreiber im weiteren Verfahren 
zu beteiligen, um frühzeitig Störungen durch die spätere Planung zu vermeiden 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die genannten Betreiber von Richtfunkstrecken 
werden im Verfahren beteiligt. 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
 
 
11. Deutsche Telekom 
 - Schreiben vom 29.02.2016 - 

 
• Im Planbereich befänden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
• In allen Straßen und Gehwegen seien geeignete und ausreichende Trassen mit 

einer Leitungszone für die Unterbringung der Telekommunikationslinien 
vorzusehen. 

• Bei Baumpflanzungen seien besondere Vorkehrungen zum Schutz der 
Leitungen vorzusehen. 

• Die Koordinierung der Erschließungsarbeiten sei bei der Telekom anzuzeigen. 
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• Zur Aufstellung von Schaltgehäusen auf privaten Grundstücksflächen seien 
ausreichend Flächen zur Verfügung zu stellen. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die im Bebauungsplan bisher enthaltenen Leitungstrassen werden im Rahmen der anstehenden 
Erschließungsarbeiten vollständig neu strukturiert und ergänzt. Die Koordinierung von 
Bauarbeiten und Leitungstrassen im öffentlichen Straßenraum ist nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung. Grundsätzlich 
ist es möglich die notwendigen Telekommunikationsleitungen innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsflächen zu verlegen und damit den gesamten Geltungsbereich zu erschließen. Die 
Eintragung eines Leitungsrechtes auf privaten Grundstücken ist hierzu nicht erforderlich. 
Für die Aufstellung von Schaltgehäusen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Flächen 
benannt werden. Da die Erschließungsträger auch zugleich Grundstückseigentümer der Flächen 
sind, ist eine Bereitstellung der notwendigen Flächen grundsätzlich möglich. 
 

Den Anregungen kann in o. g. Umfang gefolgt werden. 
 
 
12. Einzelhandelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V. 
 - Schreiben vom 10.02.2016 - 

 
• Das Sondergebiet (SO) werde im Hinblick auf das Nahversorgungszentrum 

speziell in Bezug auf den Drogeriemarkt für bedenklich gehalten, da auch im 
Vollsortimenter Drogeriewaren angeboten werden. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die Stadt Mainz plant für das Wohnquartier ein Nahversorgungszentrum, von dem aus das 
Wohnquartier sowie benachbarte gewachsene Wohnlagen fußläufig versorgt werden können. 
Zusammen sind dies zukünftig 6.000 - 7.000 Bewohner, die die Geschäfte in max. 10 bis 15 
Minuten erreichen können. Das Zentrum wird als zentraler Versorgungsbereich im 
Zentrenkonzept Einzelhandel aufgenommen. 
Drogeriewaren gehören heute zu den gefragten, für die Nahversorgung unabdingbaren Sortimenten. 
Drogeriefachmärkte sind von den Kunden gewünschte und gesuchte Betriebstypen. Zwar bieten 
auch Supermärkte Drogeriewaren als Randsortiment an, das Angebot reicht jedoch weder an 
Breite noch Tiefe und teilweise auch preislich nicht an die Drogeriefachmärkte heran. Mit solch 
einem Betrieb kann die Attraktivität des Nahversorgungszentrums gesteigert werden und z.B. 
unnötige Fahrten vermeiden helfen. Auch innerhalb des Nahversorgungszentrums kann eine 
diesbezügliche Angebotskonkurrenz zum Nutzen der Kunden bzw. der Bewohner des Quartiers 
sein. Eine Beeinträchtigung zentraler Versorgungslagen, sonstiger Nahversorgungslagen oder der 
Innenstadt ist ausschließbar. Denn die betriebstypen- und sortimentsbezogene Kaufkraft der 
Bewohner im unmittelbaren Einzugsbereich reicht für die wirtschaftliche Tragfähigkeit aus. Dies 
umso mehr, als spätestens seit dem Ausscheiden der Firma Schlecker aus dem Markt in den 
zentralen Versorgungslagen der umliegenden Stadtteile keine adäquate und eigenständige 
Drogeriewarenversorgung besteht. 
 

Den Anregungen kann nicht gefolgt werden. 
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13. Landesamt für Geologie und Bergbau 
 - Schreiben vom 03.03.2016 - 
 

Bergbau/Altbergbau 
• Im Bereich des Bebauungsplanes sei kein Altbergbau dokumentiert und es 

erfolge kein aktueller Bergbau. 
 

Abwägungsergebnis 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Boden und Baugrund 
• Bei Eingriffen in den Baugrund seien grundsätzlich die einschlägigen 

Regelwerke zu berücksichtigen. 
• Sofern es nicht zu Überschneidungen von externen landespflegerischen 

Kompensationsmaßnahmen mit ausgewiesenen Rohstoffsicherungsflächen 
kommt, bestünden gegen das Vorhaben keine Einwände. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Radonprognose 
• Das Plangebiet liege innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes 

Radonpotenzial ermittelt wurde. Die Beauftragung eines Radongutachtens 
werde begrüßt. 
 

Abwägungsergebnis 
 

Im Rahmen des weiteren Bauleitplanverfahrens werden entsprechende Radon-Untersuchungen 
angestellt, die Ergebnisse werden dem Landesamt für Geologie und Bergbau zugeleitet. 

 
 
14. SGD Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
 - Schreiben vom 16.02.2016 - 

 
• Neben der Fa. Sensitec sollten auch die weiteren im Plangebiet ansässigen 

Betriebe (Rechenzentrum und Polizeitechnik) mit ihren Emissionen 
berücksichtigt werden. 

• Darüber hinaus werde empfohlen auch die betrieblichen Aktivitäten der 
Autohäuser entlang der Hechtsheimer Straße zur Nachtzeit zu klären. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Das bisher in Arbeit befindliche Schallgutachten wird um die Emissionen der genannten Betriebe 
im Geltungsbereich ergänzt.  
Die betrieblichen Aktivitäten der Autohäuser zur Nachtzeit sind bereits über den Flächenansatz 
eines planungsrechtlich festgesetzten Gewerbegebietes in die Untersuchung eingeflossen. Hierbei ist 
auch sichergestellt, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch andere gewerbliche Nutzungen mit 
intensiverer Betriebstätigkeit in der Nacht möglich sind. 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
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15. SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
 - Schreiben vom 01.03.2016 - 

 
Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung 
• Der Planbereich befinde sich nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet 
• Im Planbereich seien drei Brunnen vorhanden. Aufgrund der angestrebten 

Nutzungsänderung seien die Brunnenanlagen zurückzubauen. 
• Sofern die Sammlung von Niederschlagswasser zur Brauchwassernutzung 

vorgesehen sei, sollten Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 

Abwägungsergebnis 
 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für die Bauleitplanung ergibt sich hieraus kein 

besonderer Regelungsbedarf. Ein weiterer Betrieb oder ein Rückbau der Brunnen ist nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung. Darüber hinaus sollten die Möglichkeiten einer sinnvollen 
Nutzung auch nach dem Bauleiplanverfahren eingehend geprüft werden. 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis zum Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser 
aufgenommen. Auf die Aufnahme eines Hinweises zu Brauchwasseranlagen wird verzichtet, da 
nicht explizit vorgesehen ist eine solche Anlage zu betreiben. Entsprechende Vorgaben sind im 
Rahmen der Bauausführung zu beachten und nicht Bebauungsplanrelevant.  

 
Abwasserbeseitigung 
• Schmutzwasser sei der kommunalen Kläranlage zuzuführen. 
 

Abwägungsergebnis 
 
 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das anfallende Schmutzwasser aus dem Plangebiet 

wird der örtlichen Kanalisation zugeführt. Die Leistungsfähigkeit ist ausreichend gegeben. 
 
Niederschlagswasser 
• Es sei anzustreben das anfallende Niederschlagswasser vor Ort zu versickern, 

auch wenn bisher eine Ableitung erfolgte. 
• Altlasten dürfen durch eine Niederschlagswasserversickerung nicht berührt 

werden. 
• Nachweise der Versickerungsfähigkeit sowie ein Versickerungskonzept seien 

noch zu erarbeiten und mit der SGD Süd abzustimmen. 
 
Abwägungsergebnis 
 
 Für den Geltungsbereich wurde ein Versickerungsgutachten erstellt. Auf Grundlage dieser Daten 

wird durch den Vorhabenträger ein Entwässerungskonzept erarbeitet, das im weiteren Verfahren 
auch mit der SGD-Süd abgestimmt wird. Hierin werden auch die Anforderungen der 
vorhandenen Altlastensituation berücksichtigt. 

 
Bodenschutz 
• Zur Altlastensituation ist ein umfassendes Altlastengutachten zu erstellen und 

mit der SGD-Süd abzustimmen. 
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Abwägungsergebnis 
 
 Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgt eine Untersuchung bzw. Neubewertung der 

vorhandenen Bodenbelastungen. Dieses Gutachten wird mit der SGD-Süd abgestimmt. 
 
Den Anregungen kann gefolgt werden. 
 
 
16. Stadtwerke Mainz Netze GmbH 
 - Email  vom 05.04.2016 - 

 
• Die Belange bezüglich der Darstellung der Wasserleitung DN 1000 sowie auch 

der Fläche der Gasreglerstation wurden im Bebauungsplan berücksichtigt.  
• Bezüglich der geplanten Baumpflanzungen im Leitungsumfeld sei die DVGW 

GW 125 zwingend zu befolgen. Es gelten weiterhin die Aussagen der 
Stellungnahmen aus den vorhergehenden Verfahrensschritten.  

• Zur Stromversorgung des "Heiligkreuz-Areals" sei auf Basis der vorliegenden 
Daten (Baugrundfläche, Art der Nutzung) die voraussichtliche Last ermittelt 
und ein erstes Versorgungskonzept aufgestellt worden. Bei der zu erwartenden 
Last von 3.400 kVA werden 6 Trafostationen à 630 kVA benötigt. Die 
Wunschstandorte für eine Netzstation seien in einem Plan markiert. Eingesetzt 
würden Betonfertiggebäude mit den Abmessungen 1,50 x 3,00 m (L x B), die 
sichtbare Höhe beträgt ca. 1,60 m. Gemäß Konzessionsvertrag werde 
angestrebt Flächen besonderer Zweckbestimmung zur Errichtung der 
Stationen nutzen. Es werde darum gebeten, diese Standorte noch nachträglich 
in den Bebauungsplan-Entwurf einfließen zu lassen. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Im städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan "W 104" ist geregelt, dass sämtliche 
erforderlichen Trafostationen innerhalb von Gebäuden unterzubringen sind. Diese Verpflichtung 
ist von den Grundstückseigentümern an die späteren Investoren weiterzugeben. Standorte für die 
erforderlichen Trafostationen können auf diesem Wege im gesamten Geltungsbereich sichergestellt 
werden.  
Im Rahmen der weiteren Infrastruktur- und Freiflächenplanung werden die konkreten Standorte 
der Trafostationen abgestimmt. Sofern sich hieraus auch Standorte ergeben, die auf unbebauten 
Grundstücksflächen errichtet werden sollen, werden diese in den Bebauungsplan als Fläche für 
Versorgungsanlagen aufgenommen. 
 

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden. 
 
 
17. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 
 - Email vom 04.03.2016, vom 01.04.2016 sowie vom 07.04.2016- 

 
• Erdverlegte Anlagen bestehen im Geltungsbereich nicht. 
• In der Nähe des Plangebietes verlaufen 16 Richtfunkverbindungen. Zur 

Vermeidung erheblicher Störungen seien Voraussetzungen bei der weiteren 
Planung zu berücksichtigen. 
o Alle geplanten Masten, Rotoren und allenfalls notwendige Baukräne oder 

sonstige Konstruktionen dürfen nicht in die Richtfunktrassen ragen und 
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müssen einen horizontalen und vertikalen Schutzkorridor zur Mittellinie 
der Richtfunkstrahlen einhalten.  

o Es werde um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrassen 
einschließlich der Schutzbereiche in die Bauleitplanung gebeten. Innerhalb 
der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) seien entsprechende 
Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsamen 
Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt werden. 

 
Stellungnahme vom 07.04.2016 
• Eine nähere Prüfung der Richtfunktrassen hat ergeben, dass die Bauhöhen im 

Geltungsbereich maximal 32 m (je nach Richtfunktrasse auch mehr), im 
Bereich des geplanten Gewerbegebietes maximal 25 m betragen dürfen, um 
eine Beeinträchtigung sicher zu vermeiden. 

• Es werde um Berücksichtigung und Übernahme der Richtfunktrassen, sowie 
um Festsetzung einer Bauhöhenbeschränkung gebeten. 
 

Abwägungsergebnis 
 

Die Stellungnahme vom 01.04.2016 war auf die Errichtung von Windkraftanlagen ausgelegt. 
Bei dem gegenständlichen Bebauungsplan handelt es sich jedoch um die Planung für ein neues 
Wohnquartier im Siedlungsbereich des Stadtteils Mainz-Weisenau. In einer weiteren 
Abstimmung wurde die zuvor pauschal formulierte Aussage zur Höhenbeschränkung näher 
ausformuliert. 
Das Ergebnis dieser Abstimmung ist in der Stellungnahme vom 07.04.2016 dargelegt. Im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Bauhöhen von max. 21 m (im Bereich des 
Sondergebietes) festgesetzt und liegen damit überall deutlich unter den geforderten 
Höhenbegrenzungen der Telefónica. Einschränkungen für die Richtfunktrassen sind hierbei 
ausgeschlossen. 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
 
 
18. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 - Email vom 03.03.2016 - 

 
• Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes würden keine Einwände 

geltend gemacht. 
• Auskünfte über den konkreten Leitungsbestand sowie weitere Stellungnahmen 

werden bei objektkonkreten Bauvorhaben abgegeben.  
 
Abwägungsergebnis 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Erschließung des gesamten 
Plangebietes werden auch die vorhandenen Leitungsnetze angepasst bzw. ergänzt. Eine 
Abstimmung mit den Leitungsträgern erfolgt durch den Erschließungsträger. 
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
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19. Wirtschaftsbetrieb Mainz 
 - Email vom 16.03.2016 - 

 
• Unmittelbar an das Plangebiet grenzt der Friedhof Weisenau. Mit seiner 

Trauerhalle an. Die Nachbarschaft zu dem geplanten Mischgebiet sollte 
bezüglich der Beeinträchtigungen aus Lärmimmissionen berücksichtigt werden. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Für die Beurteilung der Störempfindlichkeit eines Friedhofes sind im Rahmen der Planung die 
DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und indiziell die TA-Lärm maßgebend. Die 
Orientierungswerte der DIN 18005 für Friedhöfe liegen bei 55 dB(A) am Tag und in der Nacht 
und entsprechen damit am Tag den Werten eines Wohngebietes. Die TA-Lärm nennt keine 
Immissionsrichtwerte für Friedhöfe, führt unter 6.6 jedoch aus, dass "sonstige in Bebauungsplänen 
festgesetzte Flächen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine 
Festsetzungen bestehen, ... nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen 
sind." Die Schutzbedürftigkeit entspricht in Anwendung der DIN 18005 am Tag der eines 
allgemeinen Wohngebietes. 
Der Friedhof grenzt mit seiner westlichen Grenze direkt an das festgesetzte Mischgebiet am 
Heiligkreuzweg. Unmittelbar angrenzend ragt ein neu festgesetztes Wohngebiet ebenfalls bis an 
das Mischgebiet heran. Die Nachbarschaft von Wohngebieten und Mischgebieten entspricht der 
normalen Nutzungsstaffelung im Städtebau. Ein störungsfreies Nebeneinander von Wohngebieten 
und Mischgebieten ist daher regelmäßig gegeben. Da die Orientierungswerte des Friedhofes denen 
eines Wohngebietes entsprechen, ist davon auszugehen, dass auch ein Nebeneinander von Friedhof 
und Mischgebiet störungsfrei erfolgen kann. Erleichternd kommt noch hinzu, dass die 
Orientierungswerte für die Nachtzeit bei Friedhöfen höher liegen als bei Wohngebieten und 
Mischgebieten. Es wird nicht erforderlich, im Rahmen der Bauleitplanung weitergehende 
Regelungen zu treffen, da von einer Gebietsverträglichkeit zwischen Mischgebiet sowie allgemeinem 
Wohngebiet zum Friedhof auszugehen ist. Im Rahmen von nachgeordneten Zulassungsverfahren 
ist durch die Zuweisung eines Immissionsortes an dem Sozialgebäude sowie der Trauerhalle und 
einer Festlegung einer zutreffenden Schutzbedürftigkeit soweit erforderlich eine detaillierte Regelung 
möglich.  
 

Den Anregungen kann gefolgt werden. 
 
 
20. Landesbetrieb Daten und Information 
 - Schreiben vom 17.03.2016 - 

 
• Im Geltungsbereich bestehe eine Richtfunkanlage, die auch zukünftig möglich 

sein müsse. Die Kapazitäten der Richtfunkanlage seien möglicherweise 
auszubauen. Für die Erweiterung der bestehenden Richtfunkanlage sei 
Baurecht zu gewährleisten.  

• Die Höhe der Anlage sowie die von der Anlage ausgehende Strahlung könnten 
die Belange des angrenzenden Wohnquartiers betreffen. 

 
Abwägungsergebnis 
 

Die bestehende Richtfunkanlage besitzt unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Bestandschutz. Darüber hinaus ist der Bereich des Rechenzentrums im Bebauungsplan als 
Gewerbegebiet festgesetzt und entspricht damit dem bisherigen Charakter des Gebietes. Ein 
Ausbau der Antennenanlage innerhalb dieses festgesetzten Gewerbegebietes ist grundsätzlich 




































































































































































